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	�� Die Autoren danken Christian Pirzer für seine  
Unterstützung.

	� Für Details siehe u.a. Apel et al. (2006), S. 106. Das dritte 
Ziel lassen wir im Folgenden außer Acht.

Alternativen zu Mini- und Midijobs? 
Die Beispiele Frankreich 
und Vereinigtes Königreich

Mini- und Midijobs haben einen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Sonder- 
status mit dem Ziel, Beschäftigung durch monetäre Anreize für Beschäftigte zu erhöhen. 
Damit sollen sie eine Brückenfunktion in reguläre Beschäftigung haben, was sich in  
der Realität allerdings nicht zeigt. Deshalb wird hier der Frage nachgegangen, welche  
Regelungen für Beschäftigungsverhältnisse im unteren Einkommensbereich in anderen 
Ländern existieren, wie erfolgreich diese sind und welche Lehren daraus für Deutschland 
gezogen werden können.

ALEXANDER HERZOG-STEIN, WERNER SESSELMEIER

1. Einleitung 

Mit der Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung 
durch die Einführung der Mini- und Midijobs im Jahr 2003 
verband die Politik drei Ziele: Erstens, sollten Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Niedriglohnsektor geschaffen wer-
den (Bundesregierung 2003). Zweitens, sollten Minijobs für 
Arbeitslose eine Brücke in ein sozialversicherungspflichti-
ges Beschäftigungsverhältnis darstellen (BMWA 2003). 
Drittens, sollte die Schwarzarbeit vor allem in Privathaus-
halten eingedämmt werden (Bundesregierung 2003).  Mit 
den Midijobs wurde zudem explizit auch abgabentechnisch 
ein fließender Übergang zwischen Minijobs und sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung geschaffen. Durch die 
Abschaffung der vormals für die geringfügige Beschäftigung 
geltenden Arbeitszeitbegrenzung auf maximal 15 Wochen-
stunden und das Fehlen eines allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohns wurden die Mini- und Midijobregelungen 
die entscheidenden steuer- und abgabenrechtlichen Rah-
menbedingungen für Beschäftigungsverhältnisse mit nied-
rigen Erwerbseinkommen, sofern kein Anspruch auf Un-
terstützung durch die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II) besteht.

Aus ökonomischer Sicht handelt es sich sowohl bei den 
Mini- als auch den Midijobs um arbeitnehmerseitige Lohn-
zuschüsse, weil Arbeitseinkommen bis 400 € ganz und bis 
800 € mit abnehmender Rate von der Zahlung von Steuern 

und Sozialabgaben befreit sind. Diese niedrigen Erwerbs-
einkommen können aufgrund niedriger Stundenlöhne oder 
eines geringen Stundenumfangs oder von beidem zustande 
kommen. In der Praxis haben sich die Mini- und Midijobs 
aber nicht bewährt. Sie haben sich nicht als zielführend 
erwiesen und stattdessen erhebliche Probleme und uner-
wünschte Effekte mit sich gebracht. Die Folge ist, dass in 
Deutschland Handlungsbedarf in Bezug auf das Steuer- und 
Abgabensystem im unteren Einkommensbereich besteht 
(vgl. Weinkopf 2011).

In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie im 
Vereinigten Königreich und in Frankreich, zwei großen 
Volkswirtschaften in der Europäischen Union, die ebenfalls 
Lohnzuschüsse für niedrige Entgelte gewähren, das Steuer- 
und Abgabensystem im unteren Einkommensbereich ausge-
staltet ist. Auch wenn eine Übertragbarkeit länderspezifischer 
Systeme und Institutionen nur bedingt möglich ist, so sollen 
doch durch die Betrachtung dieser beiden Länder zumindest 
einige Hinweise auf mögliche Alternativen gewonnen wer-
den. Da Lohnzuschussmodelle auf eine Beschäftigungserhö-
hung bzw. eine Einkommenserhöhung abzielen, liegt 
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unser Betrachtungsschwerpunkt auf der Abgabenbelastung 
niedriger Einkommen und den damit verbundenen Anreizen 
zur Arbeitsaufnahme sowie der Einkommenssituation von 
Personen mit niedrigem Einkommen.

Hierzu werden zunächst die Mini- und Midijobregelun-
gen im Kontext des deutschen Abgabensystems beschrieben 
und einige bestehende Probleme und Nebeneffekte heraus-
gearbeitet (Abschnitt 2). Danach werden die existierenden 
Regelungen im Hinblick auf Beschäftigungsverhältnisse im 
unteren Einkommensbereich im Vereinigten Königreich 
(3) und in Frankreich (4) dargestellt. Abschnitt 5 skizziert 
die Beschäftigungs- und Einkommenseffekte dieser Rege-
lungen. Abschließend werden einige Schlussfolgerungen 
für Deutschland gezogen (6).  

2. �Steuer- und sozialversicherungs- 
rechtlicher Sonderstatus

2.1 �Abgabenbelastung im unteren 
Einkommensbereich 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entrichten auf Ein-
kommen aus einem Minijob – auch wenn der Minijob im 
Nebenerwerb zusätzlich zu einer sozialversicherungspflich-
tigen Hauptbeschäftigung erfolgt – keine arbeitnehmersei-
tigen Sozialversicherungsbeiträge und (in der Regel) auch 
keine Einkommensteuer. Arbeitgeber zahlen dagegen ne-
ben dem Direktlohn gegenwärtig Pauschalabgaben in Höhe 
von 30,74 % des Verdienstes an die Minijob-Zentrale. Damit 
betragen die Arbeitskosten bei einem Minijob in Höhe von 
400 € für den Arbeitgeber 520,96 €. Bei Minijobs in Privat-
haushalten sind die Abgaben geringer. Hier zahlen Arbeit-
geber nur 14,34 % des Verdienstes an die Minijob-Zentrale, 
sodass die gesamten Arbeitskosten bei wiederum 400 €- 
Lohnhöhe insgesamt 457,36 € betragen.

Im Anschluss an die Minijobs gibt es einen Entgeltkor-
ridor von 400 € bis 800 €, die sogenannten Midijobs, in dem 
der Arbeitnehmerbeitrag zu den Sozialversicherungen er-
mäßigt ist. Der Beitragssatz startet bei 11 % und erreicht 
21 % bei 800 €, wobei er nicht linear ansteigt (SVR 2006, 
Ziffer 89, S. 71). Für Arbeitgeber entfallen dagegen mit dem 
Übergang vom Mini- in den Midijobbereich die Pauschal-
abgaben; hier sind stattdessen volle Arbeitgeberbeitragssät-
ze zu den Sozialversicherungen in Höhe von knapp 20 % zu 
entrichten. Wie von der Politik angestrebt, wird mit dieser 
Gleitzone die Grenzabgabenbelastung für die Erwerbstäti-
gen beim Übergang zur sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung im Vergleich zu früher gemildert.

Die 400-€-Grenze der Minijobs ist kein Freibetrag, 
sondern eine Freigrenze. Somit wird ein Beschäftigungs-
verhältnis beim Übergang vom Mini- in den Midijobbereich 
nicht nur (reduziert) sozialversicherungs-, sondern voll 
steuerpflichtig. Je nach Haushaltskonstellation wirkt sich 
diese Regelung unterschiedlich aus: Bei einem Einperso-

nenhaushalt mit einem Steuergrundfreibetrag von 8.004 € 
im Jahr 2011 und einem Eingangssteuersatz von 14 % 
spielt das im Normalfall keine Rolle. Bei Zweitverdienern, 
die steuerlich gemeinsam mit ihren Ehepartnern veranlagt 
werden, sieht die Situation jedoch anders aus: Der Minijob 
ist in der Regel weiterhin steuer- und abgabenfrei. Ober-
halb dieser Freigrenze von 400 € bezieht sich die Steuerlast 
von Zweitverdienern aber auf den gesamten Verdienst ab 
dem ersten Euro, sofern das gemeinsame Haushaltsein-
kommen über dem Grundfreibetrag für Paare (16.008 €) 
liegt. Fällig wird dabei zudem der in der Regel höhere 
Durchschnittssteuersatz des Ehepaares und nicht der Ein-
gangssteuersatz. Die Folge ist ein sprunghafter Anstieg der 
Steuerbelastung beim Übergang vom steuer- und beitrags-
freien Mini- zum Midijob.

2.2 Effekte der Abgabenregelungen

In der Realität sind verschiedene Probleme zwischen den 
politisch formulierten Zielen und den eingetretenen Folgen 
auszumachen.

(1) Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass die Abgabenzahl-
last der Arbeitgeber für Minijobs in Höhe von gut 30 % nicht 
der tatsächlichen Traglast, d.h. der effektiven Belastung durch 
Steuern oder Abgaben, entspricht. Entscheidend aus ökono-
mischer Sicht ist aber die Traglast. Vor dem Hintergrund des 
Zusammenhangs, dass die Traglast der Pauschalabgaben 
umso mehr bei den Beschäftigten liegt, je inelastischer das 
Arbeitsangebot in Relation zur Arbeitsnachfrage im unteren 
Entgeltbereich ist (siehe beispielsweise Nicholson 1998, 
S. 444 ff.), lässt die starke Zunahme der Minijobs und der 
auffällig hohe Niedriglohnanteil unter den Minijobberinnen 
und Minijobbern (Voss/Weinkopf in diesem Heft; Wingerter 
2009) darauf schließen, dass es den Arbeitgebern in erhebli-
chem Umfang gelingt, die Pauschalabgaben im Minijobbe-
reich auf die dort Beschäftigten überzuwälzen und die Ar-
beitskosten entsprechend zu senken. Damit tragen die 
Arbeitnehmer die Last der Pauschalabgabe der Arbeitgeber.

(2) Die Ausgestaltung der Mini- und Midijobregelungen 
setzt Anreize, dass insbesondere Zweitverdiener in der so-
genannten „Geringfügigkeitsfalle“ verbleiben. Für sie ist 
eine Ausweitung der Arbeitszeit oder eine besser entlohnte 
höherwertige Tätigkeit jenseits des Minijobs aufgrund des 
sprunghaften Anstiegs der Steuer- und Beitragsbelastung 
beim Übergang vom steuer- und beitragsfreien Mini- zum 
Midijob wenig attraktiv (Eichhorst/Thode 2010, S. 36f.; 
Bäcker/Neuffer in diesem Heft). Durch die „Geringfügig-
keitsfalle“ ist eine Brückenfunktion der Minijobs in Nor-
malarbeitsverhältnisse zweifelhaft.

	�� Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf 
Haushalte ohne Kinder. Aus Gründen der Vergleichbarkeit 
werden die Steuer- und Abgabenregelungen 2008 benutzt.
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(3) Die Minijobregelung fördert eine Ausweitung des Ar-
beitsangebots von bereits sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Personen, da zusätzliche bezahlte Arbeitsstun-
den im Rahmen eines Minijobs im Nebenerwerb steuer- und 
abgabenfrei sind. Dies führt zu potenziellen Konkurrenz-
situationen um Arbeitsplätze mit gering qualifizierten oder 
anderweitig benachteiligten Arbeitsuchenden und redu-
ziert möglicherweise die Arbeitsmarktchancen dieser Pro-
blemgruppen.

(4) Empfänger von Arbeitslosengeld (ALG) II (wie auch 
von ALG I) profitieren nur im Rahmen der Hinzuverdienst-
grenzen von einem Mini- oder Midijob. Die nicht vorhan-
denen oder reduzierten Arbeitnehmerbeiträge zu den So-
zialversicherungen bei den Mini- bzw. Midijobs haben 
keine finanziellen Auswirkungen für die ALG-II-Empfän-
ger. Denn Veränderungen in der Abgabenbelastung auf das 
Bruttoeinkommen haben korrespondierende Änderungen 
des bezahlten Arbeitslosengeld II zur Folge, sodass höhere 
(niedrigere) Abgaben auf das Bruttoeinkommen zu höheren 
(niedrigeren) Transferleistungen führen (siehe SVR 2006, 
Ziffer 78, S. 66). Im Hinblick auf die Abgabenbelastung sind 
deshalb für Empfänger von ALG II die Transferentzugsraten 
in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entscheidend. 
Da der Schwerpunkt des Beitrags die Rolle der Mini- und 
Midijobs im Rahmen des deutschen Steuer- und Abgaben-
systems ist, wird nachfolgend das Arbeitslosengeld II nicht 
weiter berücksichtigt, obwohl es sich aufgrund der Hinzu-
verdienstmöglichkeiten im Rahmen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende ebenfalls um einen Kombilohn handelt 
(vgl. Dingeldey et al. in diesem Heft).

All diese Folgen und Probleme der aktuellen Mini- und Mi-
dijobregelungen deuten darauf hin, dass in Deutschland 
Handlungsbedarf in Bezug auf das Steuer- und Abgabensys-
tem im unteren Einkommensbereich besteht. Als möglicher 
Referenzpunkt werden deshalb im Folgenden die Regelun-
gen, die im Vereinigten Königreich und in Frankreich im 
unteren Einkommensbereich existieren, dargestellt.

3. �Vereinigtes Königreich: Steuer- und 
Transfersystem im unteren Einkom-
mensbereich

Das Vereinigte Königreich, ein liberaler Wohlfahrtsstaat, 
hat ob seines Umgangs mit Erwerbseinkommen im unteren 
Einkommensbereich unter dem Slogan „Make Work Pay“ 
in den vergangenen Jahren erhebliche Aufmerksamkeit in 
Kontinentaleuropa erhalten (Bargain/Orsini 2006). Im Un-
terschied zu Deutschland und Frankreich ist das Steuer- 
und Abgabensystem im Vereinigten Königreich durch in-
dividuelle Veranlagung, einen nur zweistufigen Steuertarif 
und niedrige Sozialversicherungsbeiträge gekennzeichnet. 
Im unteren Einkommensbereich liegt der Schwerpunkt auf 

arbeitnehmerseitigen Lohnzuschüssen in Form von Steu-
ergutschriften (tax credits),  um niedrige Erwerbseinkom-
men finanziell aufzubessern, wobei Beschäftigungsverhält-
nisse explizit erst ab einem gewissen Stundenvolumen 
gefördert werden. Zudem gilt seit 1999 wieder ein allgemei-
ner gesetzlicher Mindestlohn; Ende 2008 betrug er 5,73 £ 
(7,20 €) pro Stunde.

Nach der Regierungsübernahme durch die Labour 
Party 1997 wurde arbeitnehmerseitigen Lohnzuschüssen in 
Form von Steuergutschriften eine bedeutsame Rolle in New 
Labours „Welfare to Work Strategy“ zugedacht (Strickland 
1998), und so wurde ab 1999 das britische System der Steu-
ergutschriften in mehreren Schritten verändert und ausge-
baut. 2003 wurde die Steuergutschrift für Erwerbstätige, der 
Working Tax Credit (WTC), und damit das bis heute im 
Vereinigten Königreich existierende System an Steuergut-
schriften eingeführt (vgl. Kaltenborn/Knerr 2005). Der 
WTC ist eine Steuergutschrift, die Haushalte mit mindes-
tens einem Erwerbstätigen und einem niedrigen Erwerbs-
einkommen in Form einer reduzierten Steuerschuld oder 
durch einen Transfer unterstützt und die explizit darauf 
abzielt, Personen für ihre gering entlohnte Erwerbstätigkeit 
finanziell zu belohnen. Im Unterschied zu früher haben 
auch kinderlose Haushalte generell Anspruch auf den WTC. 
Die tatsächliche Anspruchsberechtigung und die Höhe der 
Leistungen sind abhängig vom Umfang der gewöhnlich ge-
leisteten wöchentlichen Arbeitsstunden, der Bedürftigkeit 
des Haushalts gemessen anhand der Höhe des Haushalts-
einkommens und der Existenz von Kindern im Haushalt. 
Wie in Frankreich (vgl. Abschnitt 4) gilt im Vereinigten 
Königreich eine Mindestförderschwelle für den arbeitneh-
merseitigen Lohnzuschuss: Anspruchsberechtigt sind 
Haushalte mit Kindern, wenn die Antragsteller mindestens 
16 Jahre alt sind und einer Erwerbstätigkeit im Umfang von 
mindestens 16 Wochenstunden nachgehen, oder kinderlo-
se Haushalte, wenn Antragsteller älter als 25 sind und die 
Erwerbstätigkeit üblicherweise ein Volumen von mehr als 
30 Wochenstunden aufweist. Im Steuerjahr 2008/09 setzte 
sich der WTC aus einem Grundbetrag in Höhe von jährlich 
1.800 £ (2.261 €)   und einem Alleinerziehenden- oder 

	��E ine Steuergutschrift ist nicht zu verwechseln mit Steuer-
freibeträgen, die die Höhe des zu versteuernden Einkom-
mens reduzieren. Bei einer Steuergutschrift wird die  
Steuerschuld um die entsprechende Höhe der Gutschrift 
reduziert. Übersteigt die Höhe der Steuergutschrift die 
Steuerschuld, so wird die Differenz wie bei einer negativen 
Einkommensteuer in Form eines Transfers ausbezahlt.

 
	�� Aktuell liegt der Mindestlohn bei 6,08 £ (= Britisches Pfund, 
GBP), was 7,64 € entspricht.

	�� Die Umrechnung in Euro erfolgt mittels des von Eurostat 
veröffentlichten jahresdurchschnittlichen Wechselkurses 
2008: Ein Euro entsprach GBP 0,79628. Die Beträge werden 
jeweils auf ganze Euro gerundet, soweit im Text nicht explizit 
auch Cent angegeben werden.
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Partnerelement in Höhe von 1.770 £ (2.223 €) zusammen.  

Beträgt die gewöhnlich geleistete Zahl der Arbeitsstunden 
des Haushalts mehr als 30 Stunden – wobei zumindest ein 
erwachsenes Haushaltsmitglied mindestens einer abhängi-
gen Beschäftigung im Umfang von 16 Wochenstunden 
nachgehen muss –, dann erhöht sich die maximal mögliche 
Steuergutschrift um jährlich 735 £ (923 €).  Insgesamt kann 
somit bei einem erwerbstätigen Zweipersonenhaushalt die 
Steuergutschrift 4.305 £ (5.407 €) im Jahr erreichen. Hat der 
Haushalt aufgrund seines niedrigen Erwerbseinkommens 
keine Steuern zu entrichten, so erhält er diese Summe als 
Transfer ausbezahlt. Ab einem jährlichen Haushaltseinkom-
men über der Einkommensgrenze von 6.420 £ (8.062 €) 
wird die Steuergutschrift mit einer Transferentzugsrate von 
39 % reduziert (Abbildung 1).

Nach Schätzungen der britischen Finanzbehörde belie-
fen sich die Ausgaben für den WTC auf rund 7,5 Mrd. £ 
(9,4 Mrd. €) im Steuerjahr 2008/09 (HM Revenue and Cus-
toms 2009, Tabelle 3.1).

Der WTC kann nicht losgelöst vom übrigen Steuer- 
und Transfersystem des Vereinigten Königreichs betrach-
tet werden. So sind für die Grenzsteuerbelastung neben 
der Transferentzugsrate auch die Höhe des Grenzsteuer-
satzes und der Sozialversicherungsbeiträge von Relevanz. 
Bedeutsam ist ebenfalls, dass im Vereinigten Königreich 
im Unterschied zu Deutschland und Frankreich das Steu-
ersystem im Prinzip voll individualisiert ist (Dingeldey 
2002, S. 155). Von diesem Grundsatz wird jedoch teilweise 

abgewichen, da für Steuergutschriften wie dem WTC das 
Haushaltseinkommen die Bemessungsgrundlage bildet 
(Kaltenborn/Knerr 2005, Tabellen 56 und 61). Der persön-
liche Steuerfreibetrag lag im Steuerjahr 2008/09 bei 6.035 £ 
(7.579  €). Für Einkommen oberhalb des Grundfreibe- 
trages gilt ein einheitlicher Grenzsteuersatz in Höhe von 
20 %. Dieser Grundsteuersatz wird auf zu versteuerndes 
Einkommen bis 34.800 £ (43.703 €) angewendet. Oberhalb 
dieser Einkommensgrenze gilt der höhere Einkommen-
steuersatz von 40 %.

Bei den Sozialversicherungsbeiträgen – es handelt sich 
hierbei nur um Beiträge zur Renten- und Arbeitslosen- 
versicherung, da das Gesundheitswesen im Vereinigten 
Königreich steuerfinanziert ist – ist zwischen Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberbeiträgen zu unterscheiden. Die Arbeitneh-
merbeiträge betragen 11 % des wöchentlichen Einkommens 
zwischen 105 £ ( 5.475 £ oder 6.876 € im Jahr) und 770 £ 
(40.150 oder 50.422 € im Jahr) plus 1 % des Einkommens 
über 770 £. Die Arbeitgeberbeiträge betragen 12,8 % für wö-
chentliche Einkommen über 105 £. Für wöchentliche Ein-
kommen bis 105 £ fallen keine Sozialversicherungsbeiträge 
an. Im Vereinigten Königreich ist also wie in Deutschland 
Beschäftigung mit einem „geringfügigen“ Einkommen so-
zialversicherungsfrei. Im Unterschied zu Deutschland wer-
den Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch die Freibeträge 
in den Sozialversicherungen nominal entlastet. Die Einkom-
mensgrenze von umgerechnet 132 € pro Woche liegt über 
der deutschen Minijobschwelle von rund 92 € pro Woche. 
Gleichzeitig besteht aber für solche Beschäftigungsverhält-
nisse aufgrund von Mindestlohn und Mindestförder-
schwelle kein Anspruch auf den WTC. Somit gehen von 
dem Freibetrag in den Sozialversicherungen und der Min-
destförderschwelle widersprüchliche Anreize aus.

Zusammenfassend ist der relativ großzügige Lohnzu-
schuss in Form von Steuergutschriften zur direkten finan-
ziellen Unterstützung niedriger Erwerbseinkommen und 
zur Erhöhung der Arbeitsanreize auffällig. Lohnzuschüsse 
erhalten nur Beschäftigte oberhalb einer Mindestförder-
schwelle von 16 bzw. 30 Wochenarbeitsstunden. Nicht zu 
vernachlässigen ist dabei die flankierende Wirkung des 
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, der eine Lohnun-
tergrenze definiert und verhindert, dass durch den umfas-
senden Lohnzuschuss das Lohngefüge nach unten ins Rut-
schen kommt.

	�� Zum Vergleich: Das Arbeitseinkommen des durchschnittli-
chen Arbeitnehmers lag nach Berechnungen der OECD im 
Jahr 2008 bei 33.473 £ (42.037 €).

	�� Darüber hinaus gibt es weitere zusätzliche Beiträge im 
Rahmen des WTC für bestimmte Umstände oder Personen-
gruppen. Diese Extrabeträge werden aber hier nicht weiter 
berücksichtigt.

ABB. 1

Steuergutschrift für Erwerbstätige im Vereinigten
Königreich (Working Tax Credit) 2008*
Angaben in Euro � Einzelperson     � Einverdienerhaushalt

* berücksichtigt sind Grundbetrag, 30-Stunden-Element und
Partnerelement; 1 € = £ 0,79628.

Quelle: Darstellung der Autoren.
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4. �Frankreich: Steuer- und Transfersys-
tem im unteren Einkommensbereich

Frankreich ist neben Deutschland der zweite große Vertreter 
der konservativen Wohlfahrtsstaaten. Im Hinblick auf das 
Steuer- und Transfersystem im unteren Einkommensbereich 
zeichnet sich das französische System durch eine Doppel-
strategie aus: Einerseits setzt es auf eine arbeitgeberseitige 
Subventionierung der Sozialversicherungsbeiträge und an-
dererseits auf einen arbeitnehmerseitigen Lohnzuschuss. 
Zudem gilt in Frankreich, wie im Vereinigten Königreich, 
ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn, der salaire mini-
mum interprofessionnel de croissance (SMIC). Der SMIC 
wird jährlich erhöht und betrug 2008 8,71 € pro Stunde.  

Ähnlich wie in Deutschland sind Sozialversicherungs-
beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern tragende 
Säulen der Finanzierung des französischen Wohlfahrts-
staates. Folglich sind die Arbeitskosten in Frankreich und 
Deutschland gleichermaßen durch hohe Lohnnebenkosten 
belastet. Allerdings führen die Sozialversicherungsbeiträge 
im Vergleich zu Deutschland, wo sie rund 40 % des Brut-
tolohns betragen, zu einer wesentlich stärkeren Abgaben-
belastung des Faktors Arbeit. So belaufen sich in Frank-
reich die Abgaben für die Sozialversicherungen von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Jahr 2008 insgesamt 
auf über 60 % des Bruttolohns, wobei davon rund ein Drit-
tel auf arbeitnehmer- und zwei Drittel auf arbeitgebersei-
tige Abgaben zu den Sozialversicherungen entfallen.  
Während man diesem Fakt in Deutschland im Bereich der 
Geringverdiener durch die Einführung von Mini- und Mi-
dijobs begegnen will, subventioniert Frankreich zum einen 
die arbeitgeberseitigen Sozialversicherungsbeiträge im un-
teren Einkommensbereich zu einem gewissen Teil aus 
Steuermitteln. Bei einem Einkommen in Höhe des franzö-
sischen Mindestlohns, d.h. beispielsweise im Falle einer 
Vollzeittätigkeit von 1.820 Stunden bei einem jährlichen 
Einkommen von 15.670 € (OECD 2009, S. 234), ist die ar-
beitgeberseitige Lohnsubvention am größten, sodass die 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragenen Abga-
ben zu den Sozialversicherungen lediglich bei knapp 38 % 
liegen. Danach wird die arbeitergeberseitige Subvention 
der Sozialversicherungsbeiträge mit zunehmendem Lohn-
einkommen linear mit einer Entzugsrate von 43 % bis zu 
einem jährlichen Einkommen in Höhe des 1,6-Fachen des 
gesetzlichen Mindestlohns abgebaut. Infolgedessen steigen 
die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragenen Ab-
gaben zu den Sozialversicherungen auf rund 64 % im glei-
chen Intervall an. Ohne diese Subventionierung würden 
auch Geringverdiener mit einer Belastung von über 60 % 
des Mindestlohns einsteigen. Laut Sterdyniak (2007, S. 18) 
kostete die Subventionierung der Sozialversicherungsbei-
träge im Jahr 2006 knapp 18 Mrd. € oder 1 % des Bruttoin-
landsprodukts (BIP).

Zum anderen wird diese arbeitgeberseitige Subvention 
durch eine Beschäftigungsprämie für Bezieher niedriger 

Einkommen, den Prime pour l´emploi (PPE) ergänzt. Diese 
Beschäftigungsprämie ist ein arbeitnehmerseitiger Lohn-
zuschuss, der aus individueller Sicht aber einen eher gerin-
gen finanziellen Umfang hat. Zwar wurde die maximale 
PPE-Höhe seit 2005 fast verdoppelt und lag 2008 bei 961 € 
im Jahr (Duval 2009, S. 2), sodass sie im unteren Einkom-
mensbereich den Charakter eines vollständigen 13. Monats-
gehalts erhalten hat, sie ist aber in Bezug auf ihre finanziel-
le Ausgestaltung viel niedriger als die Steuergutschrift für 
Erwerbstätige im Vereinigten Königreich. Die seit 2001 be-
stehende PPE richtet sich an Personen im Niedrigeinkom-
menssegment, die wieder eine Arbeit aufnehmen bzw. 
schon beschäftigt sind, und zwar unabhängig davon, ob sie 
einer Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung nachgehen; sie 
richtet sich aber auch an Selbstständige. Ihre Höhe wird 
abhängig vom Einkommen festgelegt. Sie wird von der Ein-
kommensteuer abgezogen oder bei einer Nichtveranlagung 
wegen zu geringen Einkommens – so der Regelfall – direkt 
monatlich ausgezahlt. Die Berechnung der PPE ist komplex 
und erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird für jede 
anspruchsberechtigte erwerbstätige Person eines Haushalts 
eine Beschäftigungsprämie ermittelt, diese werden dann 
addiert und unter bestimmten Umständen (beispielsweise 
bei Existenz eines unterhaltspflichtigen bzw. finanziell noch 
abhängigen Kindes oder bei einer alleinerziehenden Person) 
noch um gewisse Festbeträge erhöht. Diese Summe wird 
von der Steuerschuld des Haushalts abgezogen, sofern das 
zu versteuernde Haushaltseinkommen gewisse Höchstbe-
träge nicht übersteigt. Ähnlich wie im Vereinigten König-
reich mit der Mindestanzahl an zu leistenden Arbeitsstun-
den gibt es auch in Frankreich eine Mindestförderschwelle, 
die hier jedoch mittels eines Mindestarbeitseinkommens 
definiert wird. Anspruch auf die PPE haben demnach Er-
werbstätige mit einem jährlichen Arbeitseinkommen, das 
mindestens dem 0,3-Fachen eines fiktiven Vollzeiteinkom-
mens mit einem Stundenlohn in Höhe des französischen 
Mindestlohns SMIC entspricht. Ab dieser Schwelle bis zu 
einem Jahreseinkommen in Höhe des SMIC haben Berech-
tigte dann einen Anspruch in Höhe von 7,7 % des indivi-
duellen Arbeitseinkommens, anschließend wird die Be-
schäftigungsprämie gleitend bis auf null zurückgeführt 
(Abbildung 2). Teilzeitbeschäftigte werden seit 2003 beson-
ders gefördert. So erhielt 2008 eine Person, die ein Arbeits-
volumen von 50 % einer Vollzeitstelle hatte und entspre-
chend dem Mindestlohn bezahlt wurde, 92,5 % der 
Beschäftigungsprämie, die der Vollzeitstelle entsprochen 
hätte (Duval 2009, S.2). 2008 gab es insgesamt 8,9 Mio. 
Haushalte oder 25 % aller Steuerhaushalte, die die Beschäf-
tigungsprämie bezogen. Die Gesamtkosten betrugen ins-
gesamt etwa 4,5 Mrd. € (Duval 2009, Tabelle 2).

	I m Jahr 2011 liegt der SMIC bei 9 €.

	� Für Details siehe Sterdyniak 2007, Tabelle 5 oder 
OECD 2009, S. 227ff.
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ABB. 2

Beschäftigungsprämie in Frankreich (prime pour l’emploi, PPE) 2008
� Einzelperson     � Einverdienerhaushalt

*Salaire minimum interprofessionnel de croissance (gesetzlicher Mindestlohn).

Quelle: Berechnung und Darstellung der Autoren.
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In Bezug auf die gesamte Abgabenbelastung im unteren 
Einkommensbereich ist natürlich auch die Ausgestaltung 
der Einkommensteuer relevant. Laut den von Dingeldey 
(2002) identifizierten Typen der Familienbesteuerung hat 
Frankreich, ebenso wie Deutschland, ein Steuersystem mit 
gemeinsamer Ehegattenbesteuerung. Allerdings gibt es in 
Frankreich anstelle des Ehegattensplittings ein Familien-
splitting. „Hierbei wird die Zahl aller Familienmitglieder 
einbezogen, indem das Familieneinkommen durch die Zahl 
der Haushaltsangehörigen geteilt, die entsprechende Steu-
errate angewendet und dann wieder mit der Zahl der Haus-
haltsangehörigen multipliziert wird“ (Dingeldey 2002, S. 155). 
Der Steuerfreibetrag lag 2008 bei 5.687 € pro erwerbstätige 
Person. Darüber greift zunächst der Eingangssteuersatz von 
5,5 %. Mit zunehmendem Einkommen steigt der Grenz-
steuersatz progressiv bis auf 40 % für Jahreseinkommen von 
mehr als 67.564 € (OECD 2009, S. 227ff.).

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass insbe-
sondere die Doppelstrategie aus arbeitgeber- und arbeitneh-
merseitigen Lohnsubventionen am französischen Steuer- und 
Transfersystem im unteren Einkommensbereich und die Aus-
richtung der einzelnen Instrumente am allgemeinen gesetz-
lichen Mindestlohn ins Auge stechen. Der finanzielle Schwer-
punkt liegt auf den Lohnsubventionen für Arbeitgeber, 
während die Beschäftigungsprämie, der Lohnzuschuss für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit niedrigem Ein-
kommen, eher einen geringen finanziellen Umfang aufweist. 
Hervorzuheben ist zudem, dass – wie im Vereinigten König-
reich – Beschäftigungsverhältnisse erst explizit gefördert wer-
den, wenn sie oberhalb einer Mindestförderschwelle liegen.

5. Beschäftigungs- und Einkommens- 
effekte im Vereinigten Königreich und 
in Frankreich

Welche Steuerungs- und Anreizwirkungen haben die skiz-
zierten Regulierungen in den beiden betrachteten Ländern? 
Neben der Einkommensentwicklung stellt sich insbeson-
dere die Frage nach der Beschäftigungsentwicklung in den 
zu betrachtenden Segmenten.

5.1 Beschäftigungseffekte

Für das Vereinigte Königreich haben sich mehrere Unter-
suchungen mit der Frage nach den Beschäftigungseffekten 
der Steuergutschriften, wie sie zwischen 1999 und 2003 
existierten, beschäftigt. Brewer/Browne (2006) präsentieren 
einen detaillierten Literaturüberlick. Danach stimmen die 
verschiedenen Studien darin überein, dass sich die Zahl der 
geleisteten Arbeitsstunden von Alleinerziehenden im 
Durchschnitt erhöht hat. Je nach Studie gibt es aber erheb-
liche Unterschiede im Hinblick auf das geschätzte Ausmaß 
des Beschäftigungseffekts. Darüber hinaus gibt es Hinwei-
se, dass bei Ehepaaren mit Kindern sowohl der Anteil der 
Zweiverdienerhaushalte als auch der der erwerbslosen 
Haushalte zurückgegangen ist. Laut Brewer/Browne (ebd.) 
ist es aber wahrscheinlich, dass sich die Beschäftigungsquo-
te insgesamt erhöht hat, da der erste Effekt kleiner ausfiel 
als der letzte.

Im Hinblick auf die direkten Beschäftigungseffekte des 
WTC gibt es unseres Wissens nach keine Untersuchungen. 
Blundell et al. (2004) untersuchen die Effekte aller Verän-
derungen des Steuer- und Transfersystems im Zeitraum 
der Jahre 2000 bis 2003 mit Hilfe eines mikroökonometri-
schen Simulationsmodells. Sie sagen eine Zunahme der 
Partizipationsquote von alleinstehenden Müttern um 
3,38 % sowie einen Rückgang der Partizipationsquote von 
verheirateten Müttern um 0,35 % und bei verheirateten 
Vätern eine Zunahme um 0,92 % voraus. Zudem wird ein 
Rückgang der Arbeitsstunden bei berufstätigen Eltern vor-
hergesagt.

Zu Frankreich befassten sich zahlreiche Untersuchun-
gen mit den Beschäftigungseffekten der reduzierten Arbeit-
geberbeiträge zu den Sozialversicherungen. Zwar schwan-
ken die ermittelten Beschäftigungseffekte durchaus 
erheblich, aber insgesamt scheint ein Konsens darüber zu 
bestehen, dass die Subventionen die Beschäftigung von 
Niedrigqualifizierten erhöht haben (Lindner 2010). So ver-
gleicht Sterdyniak (2007) insgesamt 15 Studien zu den Be-
schäftigungseffekten der reduzierten Arbeitgeberbeiträge, 
wonach sich der geschätzte Effekt auf ungefähr 300.000 Ar-
beitsplätze infolge einer Beitragsreduktion im Umfang von 
(ex ante) 10 Mrd. € beläuft. Auf Basis von geschätzten Ge-
samtausgaben von 18 Mrd. € im Jahr 2007 würde demnach 
ein auf diesem Weg geschaffener zusätzlicher Arbeitsplatz 
ex post 17.600 € kosten (Sterdyniak 2007, S. 18).
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Der Beschäftigungsprämie PPE werden nur kleine po-
sitive Beschäftigungseffekte etwa in Höhe von 0,5 Prozent-
punkten zugerechnet (vgl. Sterdyniak 2007; Immervoll/
Pearson 2009). Die Ursachen hierfür werden in dem relativ 
geringen individuellen Subventionsumfang, der allgemein 
schwierigen Arbeitsmarktsituation, den komplexen Regeln 
und den langen Fristen zwischen der Anspruchsberechti-
gung und der Auszahlung gesehen (Immervoll/Pearson 
2009, S. 29).

Wird die Beschäftigungsstruktur in den drei Ländern 
miteinander verglichen, so zeigen sich deutliche Unter-
schiede. Im Vereinigten Königreich – wie in Deutschland – 
arbeitet ein erheblicher Teil der erwerbsfähigen Bevölke-
rung in marginaler Teilzeit. Nach Eichhorst et al. (2010, 
Abbildung 3) lag der Anteil der marginal Teilzeitbeschäf-
tigten 2006 im Vereinigten Königreich bei 3,6 %, während 
er in Deutschland bei 4,2 % lag. In Frankreich spielt diese 
Beschäftigungsform dagegen mit einem Anteil an der er-
werbsfähigen Bevölkerung von 1,0 % nur eine geringe 
Rolle. Es scheint somit nicht zu den in Deutschland beob-
achtbaren Lock-in-Effekten gekommen zu sein. Die arbeit-
geber- wie arbeitnehmerseitigen Lohnsubventionen haben 
nicht zu Anreizen in die kurze Teilzeit geführt, wie im Fal-
le von Minijobs. In Bezug auf das Vereinigte Königreich ist 
das Ergebnis zunächst überraschend, da die britischen 
Steuergutschriften aufgrund der Mindestförderschwelle 
gerade keine Beschäftigung im Bereich der marginalen 
Teilzeit fördern. Eine mögliche Ursache könnten aber die 
relativ großzügigen Freibeträge bei den Sozialversiche-
rungsbeiträgen sein, die dazu führen könnten, dass „sozi-
alversicherungsfreie“ Teilzeitjobs für Beschäftigte und Ar-
beitgeber attraktiv sind.

5.2 Einkommenseffekte

In den drei Ländern zeigen sich interessante Unterschiede 
in der Einkommensspreizung. So erhöhte sich die Einkom-
mensspreizung   in Deutschland zwischen den mittleren 
und unteren Einkommen ab Mitte der 1990er Jahre bis 2005, 
während in Frankreich genau die gegenteilige Entwicklung 
festzustellen ist (Immervoll/Pearson 2009, S. 12; Eichhorst 
et al. 2010, S. 32). Erstaunlicherweise zeigt sich für das Ver-
einigte Königreich nahezu keine Veränderung, denn das 
Verhältnis der Einkommen im mittleren Einkommensdezil 
zu den Einkommen im unteren Dezil blieb über die Jahre 
hinweg auf etwa dem gleichen Niveau. Demgegenüber stieg 
die Differenz zwischen den mittleren Einkommen in 
Deutschland und den unteren im Betrachtungszeitraum 
deutlich an, und inzwischen hat Deutschland eine größere 
Einkommensspreizung in der unteren Hälfte der Einkom-
mensverteilung nicht nur als Frankreich, sondern auch als 
das Vereinigte Königreich (Abbildung 3).

Insbesondere ab der Jahrtausendwende lässt sich hier 
eine stark divergierende Entwicklung vor allem zwischen 
Deutschland und Frankreich feststellen, was umso erstaun-
licher ist, da beide Länder üblicherweise den gleichen Wohl-

fahrtsstaatstypen mit analogen Problemen zugeordnet wer-
den. So stieg das 50/10-Verhältnis in Deutschland um mehr 
als 12 %. In Frankreich war dagegen ein Rückgang um 
knapp 8 % zu beobachten. Eine erhebliche Rolle dürfte da-
bei die Tatsache gespielt haben, dass sowohl in Frankreich 
als auch im Vereinigten Königreich die Lohnzuschüsse im 
unteren Einkommensbereich durch einen allgemeinen ge-
setzlichen Mindestlohn ergänzt werden, während dies in 
Deutschland nicht der Fall ist.

6. Schlussfolgerungen

Wie Deutschland so haben auch das Vereinigte Königreich 
und Frankreich das Steuer- und Abgabensystem im unteren 
Einkommensbereich mit der Absicht umgestaltet, die Ab-
gabenbelastung niedriger Einkommen zu reduzieren und 
die damit verbundenen Anreize zur Arbeitsaufnahme zu 
erhöhen sowie die Einkommenssituation dieser Haushalte 
zu verbessern. Obwohl alle drei Länder hierfür Lohnzu-
schüsse nutzen, gibt es erhebliche Unterschiede zwischen 
den gewählten Strategien.

In Bezug auf die arbeitnehmerseitigen Lohnzuschüsse 
gibt es sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Frank-
reich eine Mindestförderschwelle in Form einer Min-

	�I n der OECD-Datenbank stehen nur Informationen auf 
Grundlage der Bruttoverdienste von abhängig Beschäftig-
ten in Vollzeit zur Verfügung. Es ist aber davon auszugehen, 
dass bei Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftigten die Er-
gebnisse qualitativ fortbestehen.

ABB. 3

Einkommensverteilung im unteren Bereich in Deutschland, dem 
Vereinigten Königreich und Frankreich 1994 – 2008
Entwicklung des Verhältnisses der Perzentile 50 und 10 bei den Bruttoeinkommen der abhängig

Beschäftigten in Vollzeit  � Vereinigtes Königreich         � Deutschland            � Frankreich

Quelle: OECD; Berechnung und Darstellung der Autoren.
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destzahl an Arbeitsstunden bzw. eines Mindesteinkommens. 
Dadurch wird sichergestellt, dass keine marginalen Beschäf-
tigungsverhältnisse, sondern nur Arbeitsplätze mit einem 
gewissen Arbeitsumfang gefördert werden. Dies ist das ge-
naue Gegenteil der deutschen Mini- und Midijobregelungen, 
die nur für Beschäftigungsverhältnisse unterhalb definierter 
Einkommensgrenzen Anreize setzen. Schließlich erfolgt in 
beiden Ländern die direkte Förderung niedriger Arbeitsein-
kommen mit den Lohnzuschüssen WTC und PPE über das 
Steuersystem.

Weniger konsequent sind das Vereinigte Königreich und 
Frankreich hinsichtlich der Zielwirkung der Entlastung von 
Sozialversicherungsbeiträgen im unteren Einkommensbe-
reich. Im Vereinigten Königreich sind wöchentliche Ein-
kommen von weniger als 105 £ (132 €) für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber von Zahlungen an die Sozialversicherun-
gen befreit. Dies könnte eine mögliche Ursache dafür sein, 
dass es im Vereinigten Königreich, wie in Deutschland, ei-
nen beträchtlichen Anteil an marginal Beschäftigten gibt. 
In Frankreich dagegen existieren weder Freibetrag noch 

-grenze in den Sozialversicherungen. Stattdessen werden die 
arbeitgeberseitigen Sozialversicherungsbeiträge subventio-
niert. Zwar gibt es auch hier eine Mindestfördergrenze 
durch den französischen Mindestlohn, allerdings werden 
auch Teilzeitarbeitsplätze subventioniert – wenn auch nur 
anteilig entsprechend dem gearbeiteten Arbeitsvolumen. 
Insgesamt scheint das französische System im unteren Ein-
kommensbereich aber weniger Anreize zur marginalen 
Beschäftigung zu bieten als die Abgabensysteme in Deutsch-
land und dem Vereinigten Königreich.

Sowohl in Frankreich als auch dem Vereinigten König-
reich – nicht aber in Deutschland – existiert ein allgemeiner 
gesetzlicher Mindestlohn und setzt damit klare Untergren-
zen für Stundenlöhne. Die Existenz eines allgemeinen Min-
destlohns reduziert die Traglastproblematik der Sozialver-
sicherungsbeiträge, wie sie in Deutschland zu beobachten 
ist, erheblich. Darüber hinaus liefert die Entwicklung der 
Einkommensungleichheit in den drei Ländern Anhalts-
punkte dafür, wie wichtig ein Mindestlohn für die Stabili-
sierung der Einkommensverteilung ist.

Die Analyse der Lohnzuschussmodelle Frankreichs und 
des Vereinigten Königreichs geben Hinweise darauf, dass es 
durchaus effektivere Maßnahmen als die deutschen Mini- 
und Midijobregelungen gibt, um die Beschäftigungs- und 
Einkommenssituation der Haushalte im Bereich niedriger 
Einkommen zu verbessern. So könnten durch die Einfüh-
rung einer direkten Förderung niedriger Erwerbseinkom-
men in Form von Lohnzuschüssen über das Steuersystem 
und einer Mindestförderschwelle in Verbindung mit einem 
allgemeinen Mindestlohn die für Deutschland festzustellen-
den Unterschiede der Bruttolöhne von Minijobbern und 
sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen minimiert 
werden. Zudem würde die Einführung einer Mindestförder-
schwelle beispielsweise in Höhe von 15 Erwerbsstunden pro 
Woche die lock-in-Effekte in sehr kleinen Beschäftigungs-
verhältnissen vermeiden und dazu führen, dass die Trans-

ferbezieher nicht mehr als Arbeitslose geführt werden. Da-
rüber hinaus hätte all dies zwei weitere entscheidende 
Vorteile: Zum einen könnten einheitliche Sozialversiche-
rungsbeiträge ab dem ersten Euro erhoben werden, womit 
der Sonderstatus von Minijobs abgeschafft würde. Und zum 
anderen würde die Förderung von Erwerbstätigen nicht mehr 
mit der Alimentierung von Arbeitsuchenden verquickt. Ge-
rade Letzteres sollte die individuelle und kollektive Wert-
schätzung von Lohnzuschussbeziehern im Vergleich zur 
jetzigen Situation erhöhen. 
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